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Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Eichstruth
- Der Bürgermeister -  2. Januar 2020

1. Änderung zur Benutzungsordnung für die Vergabe 
von Räumen in öffentlichen Gemeinschaftseinrich-
tungen der Gemeinde Eichstruth

1. Mit Beschluss Nr. 8/2019 vom 9. Dezember 2019 hat der Ge-
meinderat die oben genannte 1. Änderung zur Benutzungs-
ordnung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 20. De-
zember 2019 die oben genannte Änderung zur Kenntnis ge-
nommen.

Riethmüller
Bürgermeisterin

1. Änderung zur Benutzungsordnung 
für die Vergabe von Räumen  
in öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen 
der Gemeinde Eichstruth
Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstruth hat in seiner Sitzung 
am 9. Dezember 2019 folgende 1. Änderung zur Benutzungsord-
nung beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. Die Anlage Entgelttarif Ziff. 4. Benutzungsentgelt für Veran-
staltungen von örtlichen privaten, auswärtigen und gewerbli-
chen Nutzern erhält folgende Fassung:

(1) Den örtlichen privaten Benutzern werden die Räumlichkeiten 
zu den folgenden festgesetzten Entgelten überlassen:

 
Saalbenutzung

 

Endreinigung durch
die Gemeinde

Selbstreinigung

Ganztägig 110,00 EUR 80,00 EUR
Mehrtägig pro 
Folgetag

55,00 EUR 40,00 EUR

 
Dorfgemeinschaftsraum

 

Endreinigung durch
die Gemeinde

Selbstreinigung

Ganztägig 70,00 EUR 50,00 EUR
Mehrtägig pro 
Folgetag

35,00 EUR 30,00 EUR

Gaststätte
 

Endreinigung durch
die Gemeinde

Selbstreinigung

Ganztägig 65,00 EUR 35,00 EUR
Mehrtägig pro 
Folgetag

50,00 EUR 20,00 EUR

 
Vereinszimmer 
(Reinigung durch den Benutzer)   10,00 EUR/Tag
Küchenbenutzung 
(Reinigung durch den Benutzer)  15,00 EUR/Tag
Toilettenbenutzung 
(Reinigung durch den Benutzer)   15,00 EUR/Tag

(2) Den auswärtigen Benutzern werden, mit Ausnahme der 
gewerblichen Veranstaltungen, die Räumlichkeiten gemäß 
der in Ziff. 4 Abs. 1 festgesetzten Entgelte plus 10 % Auf-
schlag überlassen.

(3) Den gewerblichen Benutzern werden die Räumlichkeiten 
gemäß der in Ziff. 4. Abs. 1 festgesetzten Entgelte plus 75 % 
Aufschlag überlassen.

2. Die Anlage Entgelttarif Ziff. 5. Nebenkosten erhält folgen-
den neuen Abs. 6:

(6) Alle Benutzer haben eine Kaution in Höhe von 30,00 EUR 
bei der Gemeinde Eichstruth zu hinterlegen.

§ 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderung zur Benutzungsordnung für die Vergabe von 
Räumen in öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen der Ge-
meinde Eichstruth tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Eichstruth, 9. Dezember 2019
Riethmüller
Bürgermeisterin   (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -  20. Dezember 2019

Satzung der Gemeinde Uder über ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB  
für das Gebiet im Bereich „Thalwender Straße“

Mit Beschluss Nr. 27/2019 vom 18. November 2019 hat der Ge-
meinderat die oben genannte Satzung beschlossen.

Martin
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Offenlegung der Grenzfeststellung,  
der Grenzwiederherstellung und  
der Abmarkung von Flurstücksgrenzen
In der

Gemeinde Thalwenden
Gemarkung Thalwenden Flur 2 Flurstück 92/3

wurde eine

Grenzwiederherstellung

nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 14 des Thüringer Vermes-
sungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. 
Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden Fassung 
durchgeführt. Über das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung 
wurde eine Grenzniederschrift aufgenommen. Diese Grenznie-
derschrift und die Dokumentation der Anhörung der Beteiligten 
sowie die dazugehörige Skizze können von den Beteiligten

vom 27.01.2020 bis 26.02.2020
in der Zeit von

Montag, Mittwoch,
Donnerstag 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr

in den Räumen des

Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement
und Geoinformation

Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

eingesehen werden.
Gemäß § 10 Abs. 4 Thüringer Vermessungs- und Geoinformati-
onsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. 
S. 574) in der jeweils geltenden Fassung wird durch Offenlegung 
das Ergebnis der oben genannten Liegenschaftsvermessung 
bekannt gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung 
gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim Thü-
ringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, 
Katasterbereich Leinefelde-Worbis, Franz-Weinrich-Straße 24, 
37339 Leinefelde-Worbis schriftlich oder zur Niederschrift Wider-
spruch eingelegt werden.

Leinefelde-Worbis, 19.12.2019
Im Auftrag

gez. Gunter Franke
Katasterbereichsleiter
www.thueringen.de/tlbg

Satzung der Gemeinde Uder über ein beson-
deres Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB für 
das Gebiet im Bereich „Thalwender Straße“
Aufgrund des § 25 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) in Ver-
bindung mit § 19 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBI. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16. Oktober 2019 (GVBI. S. 429, 433) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Uder in seiner Sitzung am 18. November 2019 folgen-
de Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 
Ziffer 2 BauGB beschlossen:

§ 1 Zweck der Satzung

Die Gemeinde Uder zieht im Geltungsbereich dieser Satzung 
städtebauliche Maßnahmen in Betracht. Dazu zählt die Anla-
ge einer Verbindungsstraße von der Straße „Am Heerweg“ zur 
„Thalwender Straße“.
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
wird diese Vorkaufsrechtssatzung erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Flurstück 
516/79 der Flur 3 in der Gemarkung Uder und ist aus dem Lage-
plan ersichtlich. Der Lageplan ist als Anlage Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 3 Anordnung des Vorkaufsrechts

Der Gemeinde Uder steht zur Sicherung der städtebaulichen 
Entwicklung im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 BauGB im 
Geltungsbereich dieser Satzung ein besonderes Vorkaufsrecht 
zu.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Uder, 20. Dezember 2019
Martin
Bürgermeister  (Siegel)
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werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-
formation, Flurbereinigungsbereich Gotha, Hans-C.-Wirz-Straße 
2, 99867 Gotha einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Im Auftrag
gez.Volker Hartmann
Referatsleiter  - Dienstsiegel -

Überleitungsbestimmungen für das Flur- 
bereinigungsverfahren Arenshausen-Leine
1. Einleitung
2. Landwirtschaftliche Nutzflächen
3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Feldgehölze, 

Holzbestände, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale usw.
4. Zäune, Einfriedungen, Stützmauern, Stroh- und Steinhaufen 

usw.
5. Regelung der Pachtverhältnisse
6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums
7. Zuwiderhandlungen
8. Rechtsbehelfsbelehrung

1. Einleitung
Auf Grund des § 62 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2835), regeln die nachste-
henden Überleitungsbestimmungen, zu denen der Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft gehört wurde, die tatsächliche Überlei-
tung in den neuen Zustand, namentlich den Übergang des Besit-
zes und der Nutzung der neuen Grundstücke.
Diese Bestimmungen können, insoweit sie nicht auf gesetzlichen 
Vorschriften beruhen oder bestimmte Fristen für die Einreichung 
von Anträgen an die Flurbereinigungsbehörde angeben, durch 
abweichende Vereinbarungen unter den Beteiligten ersetzt wer-
den. Die Flurbereinigungsbehörde kann in besonderen Fällen 
von Amts wegen oder auf Antrag die festgesetzten Zeitpunkte 
abändern.
Die Überleitungsbestimmungen kommen erst mit dem Tage zur 
Anwendung, an dem die Flurbereinigungsbehörde die Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsplanes nach den §§ 61 oder 63 FlurbG 
oder die vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG anordnet.
Die Flächen, die als gemeinschaftliche Anlagen ausgewiesen 
werden, bleiben bis zum endgültigen Ausbau und der Übergabe 
an die im Flurbereinigungsplan benannten Eigentümer im Besitz 
der Teilnehmergemeinschaft, vertreten durch den Vorsitzenden 
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft.
2. Landwirtschaftliche Nutzflächen
2.1 Die Beteiligten treten in den Besitz und die Nutzung ihrer 

neuen Landabfindung und verlieren den Besitz und die Nut-
zung an ihren Einlagegrundstücken, sobald die Früchte des 
Vorbesitzers abgeerntet sind, spätestens zu den nachste-
hend aufgeführten Zeitpunkten.

2.2 Alle brachliegenden oder als Hute benutzten Flächen kann 
der Grundstücksempfänger sofort in Besitz nehmen und 
bearbeiten, insoweit sie zugänglich sind und die auf den 
angrenzenden Feldern stehenden Früchte dadurch nicht 
beschädigt werden.

2.3 Als spätester Zeitpunkt für die Räumung der Grundstücke 
nach der Aberntung wird bestimmt:
Getreide
für Winterweizen 30.08.2020
für Wintergerste 15.08.2020
für Winterroggen 30.08.2020
für Sommergerste 15.08.2020
für Triticale 15.08.2020
für Sommerweizen 30.08.2020
für Hafer 30.08.2020
Ölfrüchte
für Raps 30.08.2020
Hülsenfrüchte 30.09.2020
Feldfutter 15.10.2020
Grünland 30.09.2020

Ausführungsanordnung gemäß § 61 FlurbG-
für das Flurbereinigungsverfahren Arens-
hausen-Leine
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Flurbereinigungsbereich Gotha
Hans-C.-Wirz- Str. 2, 99867 Gotha
Flurbereinigungsverfahren Arenshausen-Leine
Az. 1-2-0649 Gotha, den 04.12.2019

1. Im Flurbereinigungsverfahren Arenshausen-Leine, Land-
kreis Eichsfeld, wird die Ausführung des durch Nachtrag I 
geänderten Flurbereinigungsplanes gemäß § 61 des Flur-
bereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 
546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. 
I S. 2835), angeordnet.

2. Mit dem 01.03.2020 tritt der neue Rechtszustand ein. Die 
nach § 34 bzw. § 85 Nr. 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen 
Einschränkungen des Eigentums enden mit diesem Zeit-
punkt.

3. Anträge, die Ansprüche nach § 70 FlurbG aus einem Pacht-
verhältnis zum Gegenstand haben, sind gemäß § 71 Satz 3 
FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser Anord-
nung beim Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation, Flurbereinigungsbereich Gotha, Hans-C.-
Wirz-Straße 2, 99867 Gotha zu stellen.

4. Ein Abdruck dieser Ausführungsanordnung mit Gründen so-
wie die Überleitungsbestimmungen, die den tatsächlichen 
Übergang von Besitz und Nutzung regeln, liegen zwei Wo-
chen lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung in der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg, 
Steingraben 49, 37318 Hohengandern, der Verwaltungsge-
meinschaft Uder, Siedlung 14, 37318 Uder und der Stadt 
Heilbad Heiligenstadt, Marktplatz 15, 37038 Heilbad Heili-
genstadt zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus.

Gründe:
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten gemäß § 59 
FlurbG bekannt gegeben. Die im Anhörungstermin bzw. inner-
halb der Frist von einem Monat nach dem Anhörungstermin er-
hobenen Widersprüche wurden durch den Nachtrag I zum Flur-
bereinigungsplan erledigt. Damit wurde der Flurbereinigungsplan 
unanfechtbar, so dass seine Ausführung anzuordnen ist.
Mit dieser Anordnung tritt die Abfindung jedes Beteiligten in 
rechtlicher Beziehung an die Stelle seiner alten Grundstücke 
und Rechte. Die im Flurbereinigungsplan aufgeführten neuen 
Berechtigten werden Eigentümer der für sie ausgewiesenen 
Grundstücke.
Rechte und Pflichten, die durch den Flurbereinigungsplan ab-
gelöst oder aufgehoben werden, erlöschen. Neue im Flurberei-
nigungsplan begründete Rechte und Pflichten entstehen. Die 
öffentlichen und privatrechtlichen Lasten der alten Grundstücke 
gehen, soweit sie nicht aufgehoben oder abgelöst werden, auf 
die neuen Grundstücke über.
Die im Flurbereinigungsplan getroffene Regelung öffentlicher 
Rechtsverhältnisse wird wirksam. Eine nachträgliche Änderung 
des Flurbereinigungsplanes wirkt auf den in dieser Anordnung 
festgesetzten Zeitpunkt zurück.
Zu der unter Nr. 3 angeführten Fristwahrung wird folgendes fest-
gestellt:
Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem al-
ten und neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder in anderer Weise auszugleichen (§ 70 Abs. 1 
FlurbG).
Wird der Pachtzins durch die Flurbereinigung so erheblich ge-
ändert, dass dem Pächter die Bewirtschaftung wesentlich er-
schwert wird, so ist das Pachtverhältnis zum Ende des bei Erlass 
der Ausführungsanordnung laufenden oder des darauf folgenden 
Pachtjahres aufzulösen (§ 70 Abs. 2 FlurbG). Die Entscheidung 
hierüber ergeht nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist nur der 
Pächter.
Über die Leistungen nach § 69 FlurbG, den Ausgleich nach § 70 
Abs. 1 FlurbG und die Auflösung des Pachtverhältnisses nach § 
70 Abs. 2 FlurbG entscheidet nur die Flurbereinigungsbehörde.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
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b) Wird der Pachtbesitz durch die Flurbereinigung / Bodenord-
nung so erheblich geändert, dass dem Pächter die Bewirt-
schaftung wesentlich erschwert wird, so ist das Pachtver-
hältnis zum Ende des bei Erlass der Ausführungsanordnung 
laufenden oder des darauf folgenden ersten Pachtjahres 
aufzulösen.

c) Über den Ausgleich des Wertunterschiedes und die Auflö-
sung des Pachtvertrages entscheidet die Flurbereinigungs-
behörde. Eine Entscheidung ergeht nur auf Antrag.

d) Der Antrag auf Auflösung des Pachtvertrages kann nur vom 
Pächter gestellt werden.

e) Diese Vorschriften gelten nicht, soweit Pächter und Ver-
pächter eine abweichende Regelung getroffen haben.

6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums
6.1 Bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes (§ 

61 FlurbG) gelten auch nach Erlass der vorläufigen Be-
sitzeinweisung (§ 65 FlurbG) bzw. der vorzeitigen Ausfüh-
rungsanordnung (§ 63 FlurbG) die mit dem Flurbereini-
gungsbeschluss bekannt gegebenen Einschränkungen des 
Eigentums nach § 34 FlurbG weiter. Dies bedeutet: 
a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zu-

stimmung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderun-
gen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören.

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangter-
rassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

6.2 Sind entgegen den Bestimmungen unter Buchstabe a) und 
b) Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt 
oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungs-
verfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbe-
hörde kann den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wieder 
herstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich 
ist. 

6.3 Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmun-
gen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 

6.4 Die Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes wird 
im Fall der vorzeitigen Ausführungsanordnung nach § 63 
FlurbG gesondert öffentlich bekannt gegeben. 

7. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Überleitungsbestimmungen 
führen zum Schadenersatz. Nach § 137 FlurbG können die obi-
gen Bestimmungen mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.
8. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Überleitungsbestimmungen kann innerhalb eines 
Monats nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei dem Thüringer Landesamt für Boden-
management und Geoinformation, Flurbereinigungsbereich Go-
tha, Hans-C.-Wirz- Str. 2, 99867 Gotha einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Im Auftrag
gez. Volker Hartmann
Referatsleiter  - Dienstsiegel -

2.4 Die Aberntung bzw. Räumung der Grundstücke muss am 
Abend der vorgenannten Tage beendet sein. Am darauffol-
genden Tag kann der Empfänger der Flächen mit deren Be-
stellung beginnen. Die dann noch nicht abgeräumten Reste 
der Ernte können von dem Grundstücksempfänger auf Ge-
fahr und Kosten des bisherigen Besitzers nach Anweisung 
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft entfernt wer-
den. Er ist jedoch nicht berechtigt, sich die Früchte anzueig-
nen.

2.5 Der Vorsitzende des Vorstandes ist befugt, nach Herbeifüh-
rung eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses einzelne 
oder alle Aberntungsfristen nach Bedarf für alle Beteiligten 
gleichmäßig zu verlängern, wenn dies infolge allgemeiner 
Verspätung der Ernte notwendig erscheint. Zur Fristverlän-
gerung in Einzelfällen ist allein die Flurbereinigungsbehörde 
zuständig.

2.6 Die mit mehrjährigem Feldfutter bestandenen Flächen ge-
hen ohne Entschädigung auf den Grundstücksempfänger 
über.

2.7 Der Vorbesitzer darf Flächen, die einem anderen zugewie-
sen werden, im Jahr der Planausführung nach Aberntung 
der Hauptfrucht nicht mehr mit Nachfrüchten und derglei-
chen bestellen. Anderenfalls geht das Eigentum an der 
Nachfrucht ohne Entschädigung auf den Grundstücksemp-
fänger über. Der Vorbesitzer darf auch keinen Boden von 
diesen Flächen abfahren, da er anderenfalls dem Grund-
stücksempfänger zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist.

2.8 Den Ausgleich des Düngers auf Grundstücken, die die orts-
üblichen Saaten noch nicht getragen haben und wieder-
kehrende Nutzungen (Klee und sonstige Futtergewächse) 
haben die Beteiligten unter sich zu regeln, wobei grundsätz-
lich der Ausgleich des neuesten Düngungszustandes durch 
gegenseitige Aufrechnung als erfolgt gilt.

2.9 Die Bestimmungen über die Inbesitznahme gelten auch für 
die neuen Wege und Gräben; jedoch müssen im Verlauf 
dieser Wege und Gräben schon Früchte geräumt werden, 
wenn die Flurbereinigungsbehörde bekannt gibt, dass die 
Flächen zum Ausbau benötigt werden.

2.10 Wird die angeordnete Aberntung nicht rechtzeitig ausge-
führt, so kann die Flurbereinigungsbehörde die Ernte von 
den betreffenden Flächen auf Gefahr und Kosten des Ei-
gentümers einholen lassen.

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Feldgehölze, 
Holzbestände, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale usw.
3.1 Die Ernte steht für das Jahr der Überleitung 2020 noch dem 

bisherigen Besitzer bzw. Eigentümer zu.
3.2 Gemäß § 50 FlurbG hat der Empfänger der Landabfindung 

Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Feldgehölze, 
Hecken, Holzbestände, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale 
usw., deren Erhaltung aus Gründen des Naturschutzes, des 
Denkmalschutzes und der Landschaftspflege oder aus an-
deren Gründen geboten ist, zu übernehmen.

4. Zäune, Einfriedungen, Stützmauern, Stroh- und Steinhau-
fen usw.

4.1 Zäune und andere Einfriedungen hat im Allgemeinen der 
Vorbesitzer bis zum 31.03.2020 zu entfernen. Andernfalls 
fallen sie ohne Entschädigung dem Grundstücksempfänger 
zu.

4.3 Stützmauern sind wesentliche Bestandteile des Grund-
stücks und gehen daher mit diesem in das Eigentum der 
Empfänger der neuen Grundstücke über, sofern nicht in 
Einzelfällen im Flurbereinigungsplan eine anderweitige 
Regelung festgesetzt ist. Sie dürfen vom Vorbesitzer und 
Empfänger weder beschädigt noch ohne Genehmigung der 
Flurbereinigungsbehörde entfernt werden.

4.4 Erd-, Kompost-, Steinhaufen und ähnliches bleiben bis zum 
31.03.2020 zur Verfügung des Vorbesitzers und gehen da-
nach unentgeltlich in das Eigentum des Grundstücksemp-
fängers über. Dieser muss deren Abfuhr solange dulden, 
wie der Ausbau der Anlagen nicht vollendet ist und die Ver-
wendung von Steinen und Erdboden von der Teilnehmerge-
meinschaft zum Ausbau beansprucht wird.

5. Regelung der Pachtverhältnisse
Für die Regelung der Pachtverhältnisse gelten die §§ 70 und 71 

FlurbG. Dies bedeutet:
a) Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen 

dem alten und neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder 
Minderung des Pachtzinses oder in anderer Weise auszu-
gleichen.
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